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Erscheinungsweise  
Dental Tribune Austrian Edition erscheint 2018 mit 8 Ausgaben, es gilt die Preisliste Nr. 9 vom 1.1.2018. 
Es gelten die AGB.
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WIEN – „Dass die Regierung nur 
kosmetische Änderungen bei ihrem 
derart umstrittenen Entwurf zur  
Reform  der  Sozialversicherung 
durchführt, zeigt: Es geht nicht um 

die Sache, es geht allein um die 
Machtverschiebung  zulasten  der  
Arbeitnehmer und ihrer Vertreter“, 
resümiert Ingrid Reischl, Obfrau  
der  Wiener  Gebietskrankenkasse 
(WGKK). Und weiter: „Hier wurde 
die Chance auf eine Verbesserung  
des Systems für die Versicherten auf 
ganzer Linie vertan.“

Die Kritikpunkte bleiben in vol-
lem Umfang aufrecht. Reischl: „Die 
Tatsache, dass die Regierung eine 
Milliarde in der Verwaltung einspa-
ren will, obwohl die Verwaltungskos-

ten in der Sozialversicherung jährlich 
480 Millionen Euro ausmachen, ist 
bezeichnend. Genauso wie die Tatsa-
che, dass den Menschen eine Patien-
tenmilliarde versprochen wird – und 
das, obwohl Experten von Fusions-
kosten in dreistelliger Millionenhöhe 
ausgehen.“ Dabei werde auch davor 
nicht zurückgeschreckt, die Privat-
spitäler mit einer ordentlichen Fi-
nanzspritze zu unterstützen. Einer 
der vielen völlig falschen Akzente.

In diesem Zusammenhang kriti-
siert Reischl erneut die Etablierung 
einer Drei-Klassen-Medizin: „Ganz 
oben stehen Politiker und Beamte 
mit den besten Leistungen, gefolgt 
von den Selbstständigen und zuletzt 
die unterste Klasse mit rund sieben 
Millionen Menschen in Österreich, 
die künftig in der Österreichischen 
Gesundheitskasse versichert sind. Zu 
dieser Gruppe zählen Arbeitnehmer, 
Pensionisten und deren Angehörige 
– und die Schwächsten in unserer 
Gesellschaft wie Arbeitslose, Flücht-
linge oder Mindestsicherungsbezie-
her. Einen fairen Ausgleich innerhalb 
dieser drei Klassen gibt es trotz der so 
unterschiedlichen Risiken nicht.“

Unterm Strich rechnet Reischl 
künftig mit Leistungsverschlechte-
rungen und Selbstbehalten für die 
Versicherten. DT

Quelle: WGKK

Reischl: „Chance auf Reform  
für Versicherte vertan“

Obfrau der WGKK kritisiert Entwurf zur Sozialversicherungsreform.

WIEN – Seit Anfang Oktober hat 
Assoz. Prof. DDr. Ulrike Kuchler die 
Leitung der ARGE  OCMR (Arbeits-
gemeinschaft Österreichische Ge-
sellschaft  für  Orale  Chirurgie,  
Medizin und Radiologie) übernom-
men. Die ARGE OMCR wurde 2008 
gegründet, um eine entsprechende 
Vertretung der Fachrichtung zu ge-
währleisten. DDr. Kuchler ist asso-
ziierte Professorin an der Univ er-
sitätszahnklinik  Wien,  wo  ihre  
kli nischen und wissenschaftlichen 
Schwerpunkte in den systemischen 

und lokalen Einflussfaktoren und 
deren Bedeutung für die Orale Chi-
rurgie liegen. Diese Themen sind 
auch Inhalt ihrer nationalen und 
interna tionalen Vorträge.

Zudem ist sie Preisträgerin u. a. 
des Rudolf-Slavicek-Preises (2014) 
sowie des ODV-Preises (2016).

Planungen für die Jahrestagung  
der ARGE OCMR im Mai in Wien 
an der  Zahnklinik laufen bereits auf 
Hochtouren. DT

Quelle: ARGE OCMR

Neuer Vorstand der ARGE OCMR
Assoz. Prof. DDr. Ulrike Kuchler übernahm Leitung Anfang Oktober.

LINZ – Ein wichtiges Anliegen des 
Österreichischen Dentalverbands ist 
die Qualitätssicherung und -verbes-
serung. In schriftlicher Form wurde 
dies im ODV-Kodex festgelegt. Da-
rauf aufbauend bietet der ODV 
Legal Compliance-(LC-)Audits, in 
welchen durch einen externen Prü-
fer die Einhaltung der Richtlinien 
des Kodex festgestellt wird.

Eine Steigerung der Qualitäts-
überprüfung ist das Good Dental 
Distributor Practice-(GDDP-)Audit. 
Hier wird auf Basis des Handbuchs 
auf hohem Niveau überprüft, ob alle 
Festlegungen beachtet werden. Die-
ses Audit wird von den Firmen frei-
willig durchgeführt. Es bringt der 
auditierten Firma nicht nur die Be-
stätigung, dass sie sich in allen Be-
langen entsprechend den bestehen-
den Regelungen verhält, sondern 
hilft auch, organisatorische Transpa-
renz zu bringen. Für die Kunden  
dieser Firmen ist das GDDP-Logo, 
das diese Firmen führen dürfen,  
ein Zeichen besonderer Qualität.

Durch die Verschärfungen der 
European Medical Device Regula-
tion (MDR) war es notwendig, auch 
die Regelungen im GDDP-Hand-
buch anzupassen. Alle Audits und 

Re-Audits werden nach den neuen, 
strengeren Bestimmungen durch-
geführt.  Das Good Dental Distri-
butor Practice-(GDDP-)Audit ist 
somit die höchste Stufe der Quali-
tätsüberprüfung.

Mit der Firma dental bauer 
GmbH & Co. KG, Graz, hat ein wei-
teres Mitglied des ODV das GDDP- 
Audit mit ausgezeichnetem Erfolg 
abgeschlossen.  Auch  die  Firmen  
L. Liehmann, W&H Austria sowie 

ZPP haben ihr Re-Audit, das alle 
zwei Jahre erneuert werden muss, 
mit großem Erfolg absolviert, sodass 
die aufgeführten Unternehmen die 
Zusatzauszeichnung „Best Practice 
Betrieb“ erhalten haben.

Den vier Firmen wurden die 
Zertifikate im Rahmen des Öster-
reichischen Zahnärztekongresses in 
Linz übergeben. DT

Quelle: ODV

ODV bescheinigt Firmen hohe Qualitätsstandards
GDDP-Audits erfolgreich abgeschlossen und Zertifikate übergeben. 

Mag.a Ingrid Reischl, Obfrau  der WGKK.

@ WGKK

Die Verleihung des ODV-Zertifikats an die Firma L. Liehmann, angenommen durch 
Nina Gräfner (3.v.l.) und Ursula Obermayr (4.v.l.).
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WIEN – Die Bundesregierung 
plant die bisherige Rechtslage  
insofern klarzustellen, als jegliche 
Form der Alternativ- und Kom-

plementärmedizin nur von Ärz-
ten ausgeübt werden kann. Damit 
soll sichergestellt werden, dass 
jegliche Alternativ- und Kom-

plementärmedizin aus Gründen 
der Patientensicherheit nur von 
Ärzten angeboten und ausgeübt 
werden darf, die auch eine schul-

medizinische  Ausbildung 
haben, Risiken bestmöglich 
abschätzen können und auch 
einem strengen Disziplinar-
recht unterliegen. Natürlich 
muss kein Arzt Alternativ- 
oder Komplementärmedizin 
ausüben, und die Alternativ- 
und Komplementärmedizin 
wird auch nicht Teil der Aus-
bildung von Ärzten. Die Ärz-
tekammer weist darauf hin, 
dass jegliche heilende Tätig-
keit stets nur in die Hände 
von Ärzten gehört – das be-
inhaltet auch die Alternativ- 
und Komplementärmedizin. 
Gäbe es diese Regelung nicht, 
würden Geistheilern etc. Tür 
und Tor geöffnet werden. DT

Quelle: Ärztekammer für Wien

Alternativmedizin: Zukünftig nur für Ärzte
Bundesregierung plant Klarstellung der Rechtslage.
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